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Vorbericht zum Voranschlag 2026 der Gemeinde Rohr bei Hartberg  

 

 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 (in der Folge kurz: VA 2026) besteht im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten 
Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die Gemeinde Rohr bei Hartberg hat ihre 
Geschäftsfälle in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen. 

Die Erstellung des VA 2026 basiert auf den Daten der bereits erfassten Vermögenswerte, Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der Gemeinde 
Rohr bei Hartberg per Datenerfassungsstand 14.11.2025 mit grober Hochschätzung. Eine Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rohr bei Hartberg auf Basis 
der VRV 2015 liegt vor.  

Die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2026 gestaltete sich u. a. aufgrund der der sinkenden finanziellen Spielräume durch die massiven 
Kostensteigerungen besonders herausfordernd.  

Die wirtschaftliche Situation ist derzeit sehr schwierig. Es ist jedenfalls zu erwarten, dass insgesamt die Steigerungen der Auszahlungen nicht mit den 
Einzahlungen aus den Ertragsanteilen Schritt halten werden. 
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1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag  

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2026 folgendes Bild:  

 

Im Ergebnisvoranschlag werden die zu erwartende Erträge und Aufwendungen, sowie die Entnahmen und Zuweisungen von Haushaltsrücklagen 
dargestellt. Im Ergebnisvoranschlag nicht abgebildet sind die investiven Vorhaben (nur die planmäßige Abschreibung) sowie die Darlehenstilgungen. 

Der Ergebnisvoranschlag weist für 2026 ein Nettoergebnis von EUR -623.400,00 auf.  

Die Benutzungsgebühren im gesamten Gebührenhaushalt (Wasser, Kanal, Abfall) wurden wesentlich erhöht, um eine grundsätzliche Kostendeckung 
zu erlangen.   
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Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2026 folgendes Bild: 
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Im Finanzierungshaushalt werden alle zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen – sowohl der operativen als auch der investiven Gebarung – 

abgebildet. Im Finanzierungshaushalt nicht abgebildet werden die Entnahmen und Zuweisungen von Haushaltsrücklagen. Der Saldo 5 „Geldfluss aus 

der voranschlagswirksamen Gebarung“ gibt an, in welcher Höhe eine Gemeinde in einem Finanzjahr liquide Mittel aufbauen konnte oder abgebaut 

hat. 

Der Finanzierungsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2026 ist gekennzeichnet durch einen positiven Geldfluss aus der operativen Gebarung, welcher 

für die Bedeckung der laufenden Darlehenstilgungen (Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit) verwendet wird. 

Laut dem Voranschlag 2026 schließt der Finanzierungshaushalt der Gemeinde Rohr bei Hartberg mit einem negativen Saldo von EUR 357.000,00 ab. 

Dies bedeutet, dass im Jahr 2026 nicht alle investiven Vorhaben aus dem Geldfluss der operativen Gebarung (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) 

abgedeckt werden können. 
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2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung 

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum 

Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die 

in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht 

einheitlichen Vorgang zum Gegenstand. 

Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Gemeinde Rohr bei Hartberg Investitionsvorhaben in der Höhe von EUR 471.500,00. Diese Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch Eigenmittel, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden. 
 
Mehrjährige Projekte aus dem Vorjahr werden weitergeführt wie das Projekt VC1200128 Sanierung Edenbrunnen, welches durch zugesagte KIG-
Mittel ausfinanziert werden kann. 
 
Geplante Investitionen wie das Projekt VC1200136 Parkplatz Festhalle und VC1200140 Straßensanierungen werden teilweise mit dem Erlös aus dem 
Grundstückverkauf ELSA abgedeckt.  
 
 
Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt 

folgendes Bild: 
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3 Abweichung des VA 2026 vom mittelfristigen Haushaltsplan 

Der MFP wurde angepasst und bis 2030 erweitert. Die Ertragsanteile steigen sehr gering im Gegensatz zu den steigenden Kosten. 
 

4 Entwicklung des Vermögenshaushaltes 

Das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen (SA00) beträgt 

EUR -623.400,00. Eine Auflösung der HHRL nach § 207 Stmk. GHVO wäre möglich und wird, wenn benötigt bzw. notwendig, im RA 2026 durchgeführt 

werden. 
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5 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 

Im Voranschlag 2026 wurden keine Rückstellungen eingearbeitet. Die Rückstellungen für Jubiläumszuwendung und die nicht verbrauchten 

Urlaubstage werden im Nachtragsvoranschlag (NVA) 2026 noch berücksichtigt. Die Einbuchung der errechneten Rückstellungen wird im Zuge des 

Rechnungsabschlusses erfolgen. 

6 Kassenstärker 

Die vom Gemeinderat zu beschließende maximale Höhe der voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2026 notwendigen Kassenstärker (§ 82 Abs. 2 

GemO) sind anzugeben bzw. darzustellen. 

Erträge Ergebnisvoranschlag: EUR 3.359.000,00 

Kassenkredit: EUR 559.000,00 


